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Neugierige Besucher am Dorfteich 

Die Kinder der Seepferdchen und Hasengruppe der Kindertagesstätte 
„Rotsteinzwerge“ erforschten im Mai mit den Erzieherinnen das Leben am und in 
unserem Dorfteich. 
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Aus der Gemeinderatssitzung am 25.05.2022 
 

Beratung und Beschlussfassung zur Umsetzung 

der LEADER-Entwicklungsstrategie (LES) 

Zentrale Oberlausitz 2023 bis 2027 
 
Seit 2007 erstreckt sich die LEADER Region „Zentrale 
Oberlausitz“ über 10 Städte und Gemeinden der 
Landkreise Görlitz und Bautzen und umfasst mit 
Cunewalde, Beiersdorf, Dürrhennersdorf, Großschweid-
nitz, Lawalde, Löbau, Oppach, Neusalza-Spremberg, 
Rosenbach, Schönbach Kommunen des ehemaligen 
Landkreises Löbau. Innerhalb der Region übernimmt der 
Verein Ländliche Entwicklung Zentrale Oberlausitz e.V. 
mit Sitz in Rosenbach Vernetzungsfunktionen im 
Rahmen eines abgestimmten Entwicklungsprozesses. So 
konnten im Rahmen des LEADER-Prozesses in den 
Jahren 2014-2020 eine Vielzahl von Vorhaben in der 
Region umgesetzt werden. Kommunale Vorhaben in 
Rosenbach waren u.a. Bau eines Parkplatzes für unsere 
Kita, Bau des Dorfgemeinschaftshauses am Mittelhof, 
Sanierung des Dorfteiches, Anlegen eines Rastplatzes am 
„Dolgowitzer Weg“ und Neubau der Spielplatz-
einzäunungen an den Kindereinrichtungen. Über die 
Hälfte der Projekte lagen aber im privaten Bereich. Hier 
konnten mehrere Vorhaben in den Ortsteilen realisiert 
werden. 
Zur Unterstützung der Entwicklung der Ländlichen 
Räume stellt die Europäische Union für den 
Förderzeitraum 2023-2027 wieder finanzielle Mittel zur 
Verfügung. Vergleichbar mit dem abgeschlossenen 
Förderzeitraum ist auch für die neue Periode eine 
LEADER-Entwicklungsstrategie (LES) vorzulegen. 
Diese legt fest, mit welchen Zielen und für welche 
Fördermaßnahmen die Budgetmittel in der Region 
Zentrale Oberlausitz eingesetzt werden sollen. Mit der 
LES bewirbt sich die Region erneut als LEADER-
Region. Dazu sind die Vorgaben des Freistaates Sachsen 
zu Inhalt und Struktur der LES einzuhalten. Insbesondere 
war ein breiter Beteiligungsprozess durchzuführen. Die 
gesamte LES wurde anhand der vorgegebenen 
Handlungsfelder strukturiert und folgende Prioritäten 
gesetzt: 
1. Priorität: Grundversorgung und Lebensqualität, 

       Bildung 
2. Priorität: Wirtschaft und Arbeit, Wohnen 
3. Priorität: Tourismus und Naherholung,  
4. Priorität: Natur und Umwelt 
Träger der LEADER-Region als sogenannte LEADER-
Aktionsgruppe (LAG) ist der Verein Ländliche 
Entwicklung Zentrale Oberlausitz e.V. mit Sitz in 
Rosenbach. Nach Genehmigung der LES und Bestätigung 
des LEADER-Status steht der Region Zentrale 
Oberlausitz ein Budget zur Erreichung selbst gesteckter 
Ziele mit Hilfe regionaler Fördermaßnahmen zur 
Verfügung. Über die Verteilung der Mittel entscheidet 
wie bisher der Koordinierungskreis anhand regionaler 
Auswahlkriterien, die den Mitteleinsatz auf die 
Umsetzung der besten Projekte konzentrieren sollen. 
Voraussetzung für die Wirksamkeit der LES ist gemäß 
Vorgabe des Freistaates Sachsen der Beschluss durch die 
kommunalen Gremien der beteiligten Städte und 
Gemeinden. Nach ausführlicher Beratung stimmte der 
Gemeinderat der Umsetzung der erarbeiteten LEADER-

Entwicklungsstrategie Zentrale Oberlausitz für die 
Förderperiode 2023-2027 im Freistaat Sachsen zu. 
 

Tag der offenen Stalltür 
 

Die Agrofarm Herwigsdorf e.G. hatte am 15. Mai 
alle interessierten Bürger zum Tag der offenen 
Stalltür in die neue Milchviehanlage an der 
Niederhofstraße eingeladen. Weit über 1000 kamen 
um sich die modernen Stallanlagen im Detail 
anzuschauen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wichtiger Hinweis!!! 
 

 

Ablagerungen von Müll, Bauschutt und sperrigen 
Grünabfällen sind am Grünschnittplatz der Agrofarm 
Herwigsdorf e.G. 

 
strengstens verboten. 

 
Diese unterschiedlichen Materialien müssen sehr 
kostenintensiv von dem Grünschnitt getrennt und entsorgt 
werden. Hierfür ist der Verursacher selbst zur 
fachgerechten Entsorgung verpflichtet. 
 
Wir freuen uns, dass die Agrofarm uns die Möglichkeit 
für den Grünschnitt bietet und bitten alle Bürger, die den 
Platz nutzen, das unbedingt zu beachten!!! 
 
Roland Höhne 
Bürgermeister 

 
 



Bekanntmachungen 

 
 Die nächste Gemeinderatssitzung findet Donnerstag 

den 23.06.2022 statt. 
 
 Das Mitteilungsblatt für den Monat Juli erscheint am 
 02.07.2022. 
 
 Redaktionsschluss ist der 24.06.2022 
 
 Termine Abfallentsorgung 
 
 
 
 
 
 
 
Schadstoffmobil: 
 

OT Herwigsdorf / Parkplatz Gemeindeamt 
Dienstag, 07.06.2022 / 14.30 Uhr – 15.00 Uhr 
OT Bischdorf / Feuerwehrdepot 
Dienstag, 07.06.2022 / 15.15 Uhr – 15.45 Uhr 

 
 Sirenenprobelauf 
 Mittwoch, 01.06.2022 um 15.00 Uhr 
 
Fundsachen 
 

Bei der Gemeindeverwaltung können Sie Fundsachen 
abgeben und natürlich nach verlorengegangenen Stücken 
nachfragen. 
 

Der Hundertjährige prophezeit für Juni 

 

Zu Beginn warmes und schönes Wetter. Richtig 
heiß kann es am 06. werden. Doch vom 09. bis 
zum 11. wird es etwas kühler., jedoch immer 
noch angenehm warm. Am 12. regnet es, am 

13. wird es wieder schön. Ab dem 14. haben wir schönes, 
warmes Sommerwetter. Die Schönwetterperiode hält bis 
zum 22. an. Der 23. bringt Regen. Zum Monatsende ist es 
trocken und heiter. 
 

Veranstaltungen 
 

 
Die Landfrauen informieren 

 
Die Wanderfreunde treffen sich am 01.06.2022 um 

14:00 Uhr an der Herwigsdorfer Schule.  
� � �  � � � 

Am Dienstag, den 21.06.2022 treffen sich die 
Landfrauen zu einem gemütlichen Grillabend an der 

Buschschänke. 
Teff: 18:00 Uhr an der alten Eiche 

� � �  � � � 
Am Mittwoch, 22.06.2022 findet der Seniorentreff 

an der Herwigsdorfer Schule statt.  
� � �  � � � 

Es grüßen die Landfrauen 
 

Medizinische Mitteilung 
 

Urlaub Praxis Dr. Höhne vom 07.06.- 10.06.2022 

Vertretung für die gesamte Zeit: 

 

Dr. Bock   Mo: Feiertag 

Neue Sorge 22   Di:   14-17 

02708 Niedercunnersdorf  Mi:  7-11 

     Do: 8-11 und 14-16 

     Fr: 8-12  

Bitte DRINGEND vorher anrufen: Tel: 035875/60234 

 

Dr. Svestka   Mo: Feiertag 

Obere Dorfstr.8:  Di: 8-13 

02708 Ebersdorf   Mi: 8-13 

     Do: 8-11 und 16-18 

     Fr: 8-13  

Bitte vorher anrufen  Tel: 03585/832222 

Ab Montag den 13.Juni 2022 

sind wir wieder für Sie da! 
 

Freiwillige Feuerwehr Rosenbach 
 

Jugendfeuerwehr 
Freitag, 10.06.2022, 17:00 Uhr 
Training Löschangriff 
 

Ortsfeuerwehr Herwigsdorf  
Donnerstag, 02.06.2022, 20:00 Uhr  
Kommando  
Freitag, 10.06.2022, 20:00 Uhr 
Versammlung Theorie 
Dienstag, 14.06.2022, 18:00 Uhr 
praktische Ausbildung  
Waldbrand/Flächenbrand 
 

Ortsfeuerwehr Bischdorf 
Freitag, 17.06.2022, 19:30 Uhr 
Gruppe und Staffel / Löscheinsatz 
 

Verantwortlich für den amtlichen Teil des Mitteilungsblattes: 
R. Höhne, Bürgermeister 
Gemeindeverwaltung Rosenbach 
Steinbergstraße 1, 02708 Rosenbach 
Tel.: 0 35 85 / 83 27 03 Fax: 0 35 85 / 86 25 24 
E-Mail:   info@gemeinde-rosenbach.de,  
Homepage:  www.gemeinde-rosenbach.de 
Öffnungszeiten: 
Dienstag           9.00 –12.00 Uhr/14.00 – 16.00 Uhr 
Donnerstag           9.00 –12.00 Uhr/14.00 – 18.00 Uhr 
Achtung! Termine mit dem Bürgermeister bitten wir vorher 
telefonisch zu vereinbaren!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restabfall 14.06./28.06. 

Bioabfall 08.06. / 21.06. 

Gelbe Tonne 28.06. 

Blaue Tonne 14.06.  

 

Hiermit bedanke ich mich herzlich für die 
vielen Glückwünsche und Präsente anlässlich  
meines 60. Geburtstages  
Ein besonderes Dankeschön all meinen 
Gästen und den fleißigen Helfern bei meiner 
Geburtstagsfeier. 
 

Steffen Walther 



 

G E B U R T S T A G S J U B I L A R E 
 

Wir gratulieren allen Jubilaren recht herzlich und wünschen 
ihnen alles Gute, Gesundheit und Wohlergehen. 

 

 

 

 

OT Bischdorf 

am 08.06.  Frau Marianne Wachsmann  zum76. Geburtstag 
am 17.06.  Herr Dietrich Kowalski  zum 72. Geburtstag 
 
 

OT Herwigsdorf 

am 05.06.  Frau Marianne Uhlmann  zum 86. Geburtstag 
am 05.06.  Frau Gisela Noack   zum 71. Geburtstag 
am 10.06.  Frau Annelies Grolms  zum 92. Geburtstag 
am 11.06.  Herr Manfred Wünsche   zum 88. Geburtstag 
am 23.06.  Frau Margitta Höhne   zum 84 Geburtstag 
am 25.06.  Frau Elfi Engelbarth   zum 79. Geburtstag 

 

TSV Herwigsdorf e.V. 
 

Herren: 
11.06.2022 15:00 Uhr 
TSV Herwigsdorf 1891 – SpG SV Schönau-Berzdorf 
18.06.2022 15:00 Uhr 
SpG SV Grün-Weiß Gersdorf - TSV Herwigsdorf 1891 
 
B-Junioren: 

03.06.2022 18:00 Uhr 
SpG ISG Hagenwerder - SpG TSV Herwigsdorf 1891  
18.06.2022 Uhrzeit noch offen  
Platzierungsspiel in Ludwigsdorf gegen gleichplatzierten 
der Nord Staffel 
 
Pokalfinale B-Junioren in Weißwasser 
25.06.2022 ab 13:00 Uhr  
VfB Weißwasser - TSV Herwigsdorf 1891 

 
 

C - Junioren: 
03.06.2022 17:30 Uhr 
SC Großschweidnitz-Löbau - SpG TSV Herwigsdorf 
1891 
 

D - Junioren: 
18.06.2022 10:30 Uhr 
SpG TSV Herwigsdorf 1891 – GFC Rauschwalde 
 
E – Junioren: 

11.06.2022 09:30 Uhr 
SV Lautitz 96 - TSV Herwigsdorf 1891  
19.06.2022 09:00 Uhr 
FSV Oderwitz 02 – TSV Herwigsdorf 1891 
 

F – Junioren: 

11.06.2022 09:00 Uhr 
SV Grün-Weiß Gersdorf - TSV Herwigsdorf 1891 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Einladung 
 

Saisonabschluss des TSV Herwigsdorf 1891 e.V. am 25.06.22 

Am Sonnabend, den 25.06. schließen wir die Saison mit Spiel und Spaß auf dem Sportplatz in Herwigsdorf ab. 

Unsere Jüngsten laden da noch einmal ein, um eine neue Spielform des Kinderfußballs  

auszuprobieren und vorzuzeigen.  

Gegen Abend erwarten wir dann unsere B-Junioren von Ihrer Reise zum Pokal Finale zurück.  

Wir drücken alle Daumen!  

 

10 Uhr                                 G- Junioren  

13 Uhr                                  F-Junioren 

 

Anschließend sind alle Vereinsmitglieder und Unterstützer des 

TSV Herwigsdorf zu einem gemütlichen Saisonausklang 

auf dem Sportplatz eingeladen. 

 

Mit sportlichen Grüßen 
 

Der Vorstand 



Wahlbekanntmachung der 
Gemeinde Rosenbach 

 
1. Am Sonntag, dem 12. Juni 2022 finden in der Gemeinde Rosenbach gleichzeitig die 

Wahl des Landrates und die Wahl des Bürgermeisters statt. Der Termin für einen evtl. 
erforderlichen zweiten Wahlgang ist der 03. Juli 2022. 
 
Die Wahlzeit dauert jeweils von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 
 
Für die Landratswahl ist das Wahlgebiet der Wahlkreis Görlitz. 
 
Für die Bürgermeisterwahl bildet die Gemeinde Rosenbach das Wahlgebiet. 

  
2. Die Gemeinde Rosenbach besteht aus 2 Urnenwahlbezirken sowie einem Briefwahlvorstand. 

 
Wahlbezirk 01:          Feuerwehrdepot OT Bischdorf, Kirchweg 8 (barrierefrei) 
Wahlbezirk 02:          Grundschule OT Herwigsdorf, Dorfstraße 38 (nicht barrierefrei) 
Briefwahlvorstand:   Gemeindeverwaltung Rosenbach, Steinbergstraße 1 (nicht barrierefrei) 
 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den in das Wählerverzeichnis eingetragenen 
Wahlberechtigten im Zeitraum vom 07. Mai 2022 bis spätestens 22. Mai 2022 übersandt worden 
sind, ist der jeweilige Wahlraum angegeben. 
 
Der Briefwahlvorstand tritt zur Durchführung der Zulassungsprüfung für die Landrats- und 
Bürgermeisterwahl am Wahltag um 15:30 Uhr zusammen. Ab 18:00 Uhr schließt sich die Ermittlung 
des Briefwahlergebnisses an.  

  
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 

Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 

Zur Wahl sind die Wahlbenachrichtigung, sowie der amtliche Personalausweis oder Reisepass, bei 
ausländischen Unionsbürgern der gültige Identitätsausweis - oder der Reisepass mitzubringen. 

Die Wahlbenachrichtigung wird aufgrund eines evtl. stattfindenden zweiten Wahlganges wieder 
ausgehändigt. 

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Der Stimmzettel für die Landratswahl hat die Farbe weiß. 
Der Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl hat die Farbe hellgelb. Die Stimmzettel werden im 
Wahlraum bereitgehalten und jedem Wähler bei Betreten ausgehändigt. Jeder Wähler hat jeweils 
eine Stimme. 

Der Stimmzettel zur Landrats- und Bürgermeisterwahl enthält die Familiennamen, Vornamen, Beruf 
oder Stand und die Angabe der Postleitzahl und des Wohnortes entsprechend der nach § 20 Abs. 
2 bekanntgemachten Anschrift der Bewerber in der nach § 19 Abs 7 KomWO festgestellten 
Reihenfolge sowie deren Bezeichnung.  

Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem Stimmzettel einen der im 
Stimmzettel aufgeführten Bewerber durch Ankreuzen oder auf eine andere eindeutige Weise 
kennzeichnet. Bei der Bürgermeisterwahl kann auch einer anderen wählbaren Person, als dem auf 
dem Stimmzettel angegebenen Bewerber die Stimme gegeben werden. Diese Person ist in der 
freien Zeile mit Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Anschrift oder auf andere eindeutige Weise 
zu benennen. 

Die Stimmzettel müssen vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise einzeln gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht gefilmt oder fotografiert werden. 

  
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und 

Feststellung der Wahlergebnisse im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

  
5. Wähler, die einen Wahlschein besitzen, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der 

Wahlschein ausgestellt ist, 

a) durch persönliche Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des für ihn 
zuständigen Wahlkreises/Wahlgebietes in seiner Gemeinde oder 

b) durch Briefwahl wählen. 



 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde die folgenden Unterlagen 
beschaffen:  

- Wahlscheine für die Landrats- und Bürgermeisterwahl, 

- einen amtlichen Stimmzettel für die Landratswahl, 

- einen amtlichen Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl, 

- einen amtlichen grünen Stimmzettelumschlag sowie 

- einen amtlichen blauen Wahlbriefumschlag, auf dem die Anschrift, an die der Wahlbrief 
zurückzusenden ist, aufgedruckt ist. 

1.1.  1.2. Der Wähler muss seinen Wahlbrief mit den Stimmzetteln (im verschlossenen 
Stimmzettelumschlag) und den unterschriebenen Wahlscheinen so rechtzeitig der auf 
dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am 
Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle 
abgegeben werden. 

1.3.  1.4.  
1.5. 6. 1.6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine 

Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist 
unzulässig. Ein Wahlberechtigter, der nicht schreiben oder lesen kann oder durch 
körperliche Gebrechen gehindert ist, seine Stimme allein abzugeben, kann sich der Hilfe 
einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf physische Hilfe bei der Kundgabe 
einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung 
beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme 
erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten 
ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die 
Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung 
von der Wahl einer anderen Person erlangt.  

1.7.  1.8.  
1.9.  1.10. Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt 

oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der 
Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung 
des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Auch der Versuch ist strafbar (§107a Abs. 1 
und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
   

   
 
Rosenbach,…01.06.2022………………..  Roland Höhne 
 Bürgermeister 

 
 
 

 

Von Eltern für Eltern # Sommer 
  18. Juni 2022 

10.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

    Messehalle Löbau *** Görlitzer Straße 2 
 

Erhältlich aus zweiter Hand: 
 
* Baby- und Kinderbekleidung (Gr. 50 bis Gr. 176)   * Auto- und Fahrradsitze      
* Kinder- und Sportwagen, Buggys     * Babybetten, Stubenwagen, Hochstühle 
* Spielsachen, Bücher, Kinderfahrzeuge   * Umstandsbekleidung und vieles mehr 
 
Sie wollen Mitglied unseres Helferteams werden? 
Einfach Kontakt aufnehmen:  
Per Mail: kindersachenboerse@gmx.de   Per Telefon:  0176 55 911 602 
        (Mo – Fr von 17 – 21 Uhr) 
Per Facebook: fb.com/kisabo.loebau 
 



Hurra  

unser Kletterhaus ist wieder da. Herr Seifert hat es gut gebaut, wir haben alle zugeschaut. 

Ein großes Dankeschön an den Bauhof für diesen tollen Ort, sagen die Kinder und 

Erzieherinnen vom Hort.             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

an unserer Grundschule Herwigsdorf führen wir  
am Donnerstag, d. 14. Juli 2022 um 14:00 Uhr  
bis ca. 15:30 Uhr einen Workshop  
„Opernwerkstatt – Die Zauberflöte“ durch.  
Gemeinsam mit Sängern der Kinderoper  
PAPAGENO aus Wien werden die Schüler  
„Die Zauberflöte“ in unserer Turnhalle aufführen.  
Einige Kinder übernehmen selbst Rollen des  
Stückes wie Tamino, Pamina, Sarastro und die  
Königin der Nacht. Alle sind am Gesang des  
„Sklaven-Chores“ beteiligt und werden während 
der Aufführung auch mit anderen Aufgaben  
beauftragt, die weniger Übung bedürfen. 
Der Eintritt ist frei. 
 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 
 

Lehrer und Schüler der Grundschule Herwigsdorf 



Grundschule Herwigsdorf 
Dorfstraße 38 
02708 Rosenbach 

Anmeldung Schulanfänger 

Schuljahr 2023/2024 
 

 

Die Schulanmeldung für die kommende Klasse 1 findet an unserer Schule wie folgt statt: 
 
 
 

     Montag, 12.09.2022; 10.00 Uhr – 17.00 Uhr 
    Dienstag, 13.09.2022; 13.00 Uhr – 16.00 Uhr 
  

 

  Kinder, die bis zum 30.06.2023 das sechste Lebensjahr 
  vollenden, sind durch alle Sorgeberechtigten  
  anzumelden 
  (im Falle einer Verhinderung muss  
  eine Vollmacht vorgelegt werden). 
  Kinder, die das sechste Lebensjahr später 
  vollenden, können angemeldet werden. 
 
 

Bei der Anmeldung ist die Geburtsurkunde vorzulegen!  
 

Hinweis zum Termin: Wir bitten um vorherige Anmeldung in der Schule, um einzelne Zeitfenster 
festzulegen und somit den Ablauf optimieren zu können.  
An diesen Tagen ist es ebenfalls´s möglich einen Hortantrag für Ihr Kind zu erhalten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

 
ACHTUNG HAUSFRAUEN 

 

Seit über 25 Jahren im Dienste der Gesundheit und Hygiene  
Wir sind wieder da, wie jedes Jahr 

Hörmann´s Dampf- Bettfedernreinigung mit Behandlung gegen Bakterien  
arbeitet täglich ab 9.00 Uhr hier im Ort 

am 16.06.2022 und 17.06.2022   Platz: am Sportplatz in Herwigsdorf 
 

Unsere Maschinenanlage wird von Fachkräften bedient und gewährt sorgfältigste Verarbeitung Die Hausfrauen werden 
von uns gut beraten und können jederzeit während der Reinigung anwesend sein Hygienische Betten haben Sie nur, 
wenn sie alle 3-4 Jahre reinigen lassen. Um rechtzeitige Anmeldung wird gebeten. Lieferung von Qualitäts-Inlett zu 
Sonderpreisen in verschiedenen Farben - sowie neuen Federn. Umarbeitung zu Karo-Stepp-Betten 
 
 

Mike Hörmann - 89407 Dillingen/Donau 
immer erreichbar unter der Nr. 0171/9915085 

 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sohland lebt! und eröffnet ein Dorfcafé 

Endlich ist es soweit: In Sohland am Rotstein eröffnet das Dorfcafé seine Pforten! Nach langer 
Vorbereitungszeit lädt der Sohland lebt! e.V. am 18. Juni von 14 bis 22 Uhr zu einem Fest rund um den 
Mittelhof 183 ein. Es wird Musik, Kunst und Theater, Essen und Trinken, einen Markt und eine Hüpfburg 
geben. Kommen Sie vorbei, seien Sie neugierig und feiern mit uns, dass der Traum vom gemeinschaftlich 
betriebenen Begegnungsort tatsächlich Wirklichkeit wird. Die Räumlichkeiten werden ab diesem rauschenden 
Fest regelmäßig geöffnet sein. 

Seit nunmehr drei Jahren ist es unser Ziel, einen Raum zum Treffen, Austauschen und Genießen zu schaffen. 
Wir möchten für Sohland und darüber hinaus kulturelle und Bildungsveranstaltungen anbieten, eine 
Versorgung mit regionalen Lebensmitteln aufbauen und ein regelmäßig geöffnetes Café für alle anbieten. 
Lebensqualität durch Lebensmittel mit Qualität ist uns ebenso wichtig wie die Stärkung des Miteinander. 
Durch Austausch von Fähigkeiten und (Lebens-) Geschichten, durch die aktive Gestaltung unseres Lebens 
und der Umwelt. 

Über den Sohländer Landkorb können regionale Lebensmittel online (zukünftig auch analog im Café)        
vom 25. - 31. Mai unter openfoodnetwork.de bestellt werden. Zur Abholung bereit stehen sie am 3. Juni 
zwischen 15 und 18 Uhr am Mittelhof 183. 

  Weitere Informationen entnehmen  
  Sie gerne unserer Website: sohlandlebt.de 

  Kontakt: 035828/139915 (Ellinor) oder 035828/79898 (Lotte)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung 
 

Bodenordnungsverfahren Bischdorf (Mehrzweckhallen) 
Gemeinde Rosenbach  
 Aktenzeichen: AVF OFB A-8472.10.03 

 Verfahrensnummer: 265179 
 
 

Bekanntmachung und Ladung 
 
 

Das Landratsamt Görlitz, Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung beabsichtigt zur Regelung der 
Eigentumsverhältnisse ein Bodenordnungsverfahren nach § 64 in Verbindung mit § 56 
Landwirtschaftsanpassungsgesetz durchzuführen.  
 
Das Verfahrensgebiet umfasst voraussichtlich die Flurstücke 428, 429, 465 und 467a der Gemarkung 
Bischdorf mit der Bebauung durch Mehrzweckhallen.  

Vor der Anordnung des Verfahrens sind die voraussichtlich beteiligten Grundstückseigentümer, die den 
Eigentümern gleichstehenden Erbbauberechtigten sowie die Nutzungsberechtigten über das geplante 
Verfahren und die voraussichtlich entstehenden Kosten aufzuklären.  

Die voraussichtlich Beteiligten des Bodenordnungsverfahrens werden zu einer  

 

Aufklärungsversammlung 

am 
Dienstag, den 21.06.2022, um 16:00 Uhr, 

im Amt für Vermessungswesen und Flurneuordnung, Zimmer 416, 
Georgewitzer Str. 42, 02708 Löbau 

 
eingeladen.  
 
 
Löbau, den 11.05.2022 
 

gez. D. Peukert 

Dirk Peukert 
Sachbearbeiter 

 
Datenschutzrechtliche Hinweise zur Verarbeitung personenbezogener Daten natürlicher Personen im Rahmen des 
Bodenordnungsverfahren Bischdorf (Mehrzweckhallen) können im Internet unter folgendem Link abgerufen werden: 
https://www.laendlicher-raum.sachsen.de/datenschutz-in-verfahren-der-landlichen-neuordnung-9248.html 
 
 
 



 
 
 


